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Der Bebauungsplan "F 91" wurde aufgestellt, um einen Lebensmitteldiscountmarkt und 
einen Drogeriemarkt auf dem Grundstück der bestehenden Tennishalle in Mainz-Finthen 
zu ermöglichen. 
 
Der Bereich zwischen Sertoriusring und Autobahn A 60 stellt sich heute als Grün- und 
Freizeitbereich dar, der neben Park- und Spielflächen auch Sportanlagen wie einen Bolz-
platz und insbesondere eine Tennisanlage mit Tennishalle und –plätzen sowie einer 
Gastronomie umfasst. Die Tennisanlage befindet sich vollständig in privatem Eigentum 
und wird auch durch Vereine genutzt. Da die Mitgliederzahlen im Tennissport tendenziell 
rückläufig sind, beabsichtigt der Eigentümer die Tennisanlage aufzugeben. 
Der Standort befindet sich zwar am Siedlungsrand, ist aber dennoch für nahezu die ge-
samte Bevölkerung aus dem Quartier "Römerquelle" fußläufig erreichbar und somit als 
Nahversorgungsstandort geeignet. 
 
Da für die Errichtung eines Nahversorgungszentrums nur ein Teil der Flächen der heuti-
gen Tennisanlage benötigt werden, war zunächst angedacht die verbleibenden Flächen 
einer Wohnnutzung zuzuführen. Im Laufe des Bauleitplanverfahrens zeigte sich jedoch, 
dass ein Bedarf an Tennisflächen in Mainz-Finthen nach wie vor besteht und zum ande-
ren mit dem zwischenzeitlich angestrebten Ausbau der Autobahn A 60 stärkere Restrikti-
onen gegeben sind, als zuvor erwartet. Aus diesem Grund wurde der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes innerhalb des Planverfahrens reduziert und umfasste "nur" noch das 
Sondergebiet "Einzelhandel" auf der Fläche der bisherigen Tennishalle. 
 
Der Bereich zwischen Sertoriusring und Autobahn wird, wie auch der überwiegende Teil 
der Siedlung "Römerquelle", durch den Bebauungsplan "F 55" überplant, der ein Son-
dergebiet für den Tennissport festsetzt. Ebenso enthält der Flächennutzungsplan der 
Stadt Mainz die Darstellung einer Sportfläche. Zur Verwirklichung der angestrebten Pla-
nung als Einzelhandelsstandort war daher die Änderung des geltenden Baurechts erfor-
derlich. 
 
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurden ein Umweltbericht sowie mehrere Fachgut-
achten erarbeitet. Die für das Verfahren wesentlichen Untersuchungen beziehen sich auf 
den Artenschutz, den Schallschutz, die Entwässerung und das Vorkommen von Radon im 
Untergrund. 
 
Durch die bisherige Nutzung mit einem großformatigen Baukörper ergibt sich ein hoher 
Anteil versiegelter Flächen und nur ein geringer Grün- und Baumbestand, der sich im We-
sentlichen auf die Flächen entlang des Sertoriusrings beschränkt. Diese Struktur auf-
nehmend wird im "F 91" eine Erhaltungsfestsetzung für die Gehölze entlang der Ver-
kehrsfläche getroffen.  
 
Der Bebauungsplan "F 91" führt zu keinerlei zusätzlichen Eingriffen in Natur und Land-
schaft, da der geplante Eingriff nicht höher ist, als der bereits zuvor bestehende. Die in-




